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Hans-Rudoee Henz

Denkmalpflege und Raumplanung
Um die Interessen der Denkmalpflege in der Raumplanung effizient
vertreten zu können, sind gute, auf die Planungsebenen abgestimmte
Grundlagen und Schutzkonzepte nötig. Diese müssen aber mil den
anderen Nutzungsinteressen am Boden abgestimmt werden, bevor
sie für den Grundeigentümer Verbindlichkeit erlangen. Kantonale
Richtpläne und die Schutzzonen der kommunalen Nutzungspläne
sind vermehrt den Aufgaben der Denkmalpflege dienstbar zu
machen. Denkmalpflege und Raumplanung werden zukünftig vermehrt
und enger zusammenarbeiten müssen.

Da sich die Raumplanung in grossem Masse als Koordinationsaufgabe

versteht, ist sie zur laufenden Zusammenarbeit mit den raum-
wirksamen Sachplanungen verpflichtet. Nachfolgend soll aufgezeigl
werden, wie diese Koordinalion zwischen Raumplanung und
Denkmalpflege auf Grund des neuen Bundesgesetzes über die Raumplanung

(RPGJ erfolgen soll.

Die Instrumente der Raumplanung

Das RPG regelt erstmalig für die ganze Schweiz das Instrumentarium
und damit auch die wichtigsten Begriffe. Grundsätzlich stehen zwei
Planarten zur Verfügung:
- Der Richtplan: Ein konzeptionell-pragmatischer behördeverbindlicher

Plan, der für jeden Kanton erstellt werden muss.
- Die Nutzungspläne:

Sie lokal isieren und di mensionierendiegesetzlich zulässige Nu Izung
nach Art und Intensität. Sie sind grundeigenlümerverbindlich.
Bund, Kanton und Gemeinde können, gestützt auf ihre Sachge-

setzgebimgen, zusätzlich Sachpläne erlassen. Denkmalverzeichnisse
sind solche Sachpläne.

Sachpläne unterscheiden sich von Plänen nach RPG vor allem
durch die Art, wie sie erlassen werden. Ihr Inhalt und die
Rechtswirksamkeit könnte in der Regel auch durch Rieht- oder Nutzungs-
pläne erreicht werden. Hier scheint sich eine für die Denkmalpflege
interessante Erweiterung des Angebotes von Plantings- und Rechts-
inst rumen ten abzuzeichnen.

Grundlagen und Konzeptionen

Rieht- und Nutzungspläne stützen sich auf Grundlagen (Art.6, RPGI
und Konzepte (Art. 13 RPGI. Die Inventarisalion der Denkmäler und
ihrer Umgebungsschutzgebiete oder das Inventar der schützenswerten

Ortsbilder der Schweiz ISOS sind solche Grundlagen.
Für die Arbeit der Raumplanung genügt aber nicht nur die

Inventarisierung. Da in der Regel zwischen konkurrenzierenden Nutziin-

Unsere KunstdenkmSler 30/11)85 ¦ 4 • S.452-454



Denkmalpflege und Raumplanung 453

^•TM#£ S

f/ IMM i"^fe-„M'f

"Sil^
«I& tÄÇP

PW,nn
1 «Zusammenarbeit
führ! zum Ziel.»
(Zeichnung von Ruedi
Looser, Bremgarten.l

gen entschieden werden muss, sollten die Bewertungen des einzelnen

Objektes und seine Stellung (als Teil eines Erhaltungskonzeptes]
klar ersichtlich sein. Inventare sollen sich vornehmlich auf die fachlichen

Belange beschränken. Sie müssen diese klar herausarbeiten,
damit eine offene Diskussion im Planungsprozess möglich wird.

Wenn hier die Forderung aufgestellt wird, dass sachlich weilgehende

und umfassende Inventare erstellt werden, müssen sogleich
zwei Einschränkungen gemacht werden:

Inventare sollen dem Feinheitsgrad der Aufgabe angepasst werden.

So genügen zum Beispiel ein grobes, aber den gesamten Kanton

umfassendes Inventar von Denkmälern und Denkmalgebieten
für die Erarbeitung des kantonalen Richtplanes. Wenn aber neue
Bauvorschriften für einen Altstadtstrassenzug auf der Stufe der Nut-
zungsplanung erarbeitet werden sollen, sind Detailerhebungen nötig-

Umfassende Inventare sind im Normalfall einseitig aus der Fach-
oplik heraus entstanden. Sie sind noch nicht mit den übrigen
Interessen koordiniert. Es ist deshalb nicht statthaft und langfristig der Sache
auch nicht dienlich, sie ohne Interessenabwägung direkt anzuwenden.

Richtpläne

Kantonale Richtpläne gemäss RPG sind ein für die Raumplanungspraxis

neues Instrument. Da sie vor allem der Koordination innerhalb

und zwischen der Verwaltung dienen, können sie auch für die
Verbreitung der Anliegen anderer Sachbereiche gute Dienste leisten.
Für die Belange der Denkmalpflege ergibt sich hier eine Möglichkeit,
ihre Interessen umfassend und in einem sehr frühen Stadium
bekanntzumachen.

Nutzungspläne

Artikel 14 des RPG sagt aus, dass die Nutzungspläne vorab Bau-,
Eandwirtschafts- und Schutzzonen auszuweisen haben. Artikel 17
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präzisiert, dass Schutzzonen unter anderem bedeutende Ortsbilder,
geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu umfassen

haben. Da für alle Gemeinden der Schweiz Nutzungspläne
erarbeitet werden müssen, lässt sich daraus ermessen, dass in diesem
Bereich eine enorme Planungsaufgabe erwächst.

Bereits bis anhin haben Denkmalpflege und Raumplanung in
ausgewählten Orlsplanungen eng zusammengearbeitet. Die Pflicht zur
Ausscheidung von Schutzzonen wird diese Zusammenarbeit nun
zur Regel werden lassen. Für die Denkmalpflege bedeutet dies
vermehrte Aufgaben im Bereich der Bereitstellung und Nachführung
von Grundlagen und der Erarbeitung von SchuLzkonzepten.

Die Raumplaner ihrerseits haben sich vermehrt mit den besonderen

Anforderungen des Denkmalschutzes an die Nutzungsplanung
zu beschäftigen. Da zeilgemässer Denkmalschutz und Denkmalpflege

nicht nur die Konservierung leerer Hüllen, sondern die Erhaltung

und Nutzung wertvoller Ktilturobjekte in lebendigen Quartieren

anstrebt, wird diese Aufgabe überaus anspruchsvoll. Einige
schön gezeichnete Pläne und gut gemeinle Bauvorschriften werden
nichl genügen.

Quartierplanungen - in denen neben den klassischen
Planungsinstrumenten, die Animation, die Beratung der Quartierbewohner und
Eigentümer, die Bereitstellung technischer und finanziellen Hilfen
und die Verbesserung der Infrastruktur treten - werden zukünftig
die Raumplanung im Bereiche historischer Quartiere bestimmen.

Résumé Si l'on veut défendre efficacement les intérêts de la protection des
monuments dans le cadre de l'amenagement du territoire, il faut
créer des concepts de protection qui soient adaptés aux secteurs
d'amenagement. Ils doivent cependant être concilies avec d'autres
intérêts d'exploitation du sol avanl d'être imposés au propriétaire
foncier. Les plans cantonaux et les zones de protection figurant clans
les plans d'exploitation communaux doivent èlre orientés davantage
en fonction des tâches de la conservation des monuments. A l'avenir,

la conservation des monuments et l'aménagement du territoire
devront collaborer plus souvent et plus étroitement.

Riassunto Per poter rappresentare in modo efficiente gli interessi della tutela
dei monumenti nel campo della pianificazione del territorio sono
necessari validi presupposti e concetti di protezione basati sulla
pianificazione slessa. Questi devono però accordarsi, a loro volta, con gli
altri interessi di utilizzazione per i terreni prima di divenire vincolanti

per il proprielario. I piani normativi cantonali e le zone protette
dei piani comunali di sfruttamento devono essere vieppiù messi al
servizio dei conservatori dei monumenti. Gli esperti della tutela e

della pianificazione del territorio dovranno poter collaborare più
intensamente in futuro.
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